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(2) Die im Abs. 1 getroffenen Festlegungen gelten auch für 
Eheschließungen zwischen einem Bürger der Deutschen Demo
kratischen Republik und einem Staatenlosen, der keinen stän
digen Wohnsitz in der Deutschen Demokratischen Republik 
hat. Die Prüfung, ob der Eheschließung kein gesetzliches Hin
dernis entgegensteht, erfolgt nach dem Recht des Staates, in 
dem der Staatenlose seinen ständigen Wohnsitz hat.

(3) Von den Antragstellern können Urkunden, Bescheini
gungen oder andere Unterlagen verlangt werden, die zur Prü
fung der Einhaltung des ausländischen Rechts notwendig 
sind.

§19
(1) Beabsichtigt ein Bürger der Deutschen Demokratischen 

Republik, im Ausland die Ehe zu schließen, muß er dazu im 
Besitz eines schriftlichen Nachweises sein, daß der beabsich
tigten Eheschließung kein gesetzliches Hindernis entgegen
steht. Zuständig für die Ausstellung dieses Nachweises ist der 
für den Hauptwohnsitz des Antragstellers zuständige 
Rat des Kreises, Abteilung Innere Angelegenheiten. Die Er
teilung des Nachweises beinhaltet zugleich die Zustimmung 
der für Fragen des Personenstandswesens zuständigen Staats
organe der Deutschen Demokratischen Republik zur Ehe
schließung gemäß § 18 des Rechtsanwendungsgesetzes vom
5. Dezember 1975.

(2) Hat der Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
keinen ständigen Wohnsitz in der Deutschen Demokratischen 
Republik, ist für die Ausstellung dieses Nachweises die jewei
lige diplomatische oder konsularische Vertretung der Deut
schen Demokratischen Republik zuständig.

(3) Befindet sich in dem Staat, in dem der Bürger der Deut
schen Demokratischen Republik ständigen Aufenthalt hat, 
keine diplomatische oder konsularische Vertretung der Deut
schen Demokratischen Republik, wird dieser Nachweis vom 
Magistrat von Berlin — Hauptstadt der Deutschen Demokra
tischen Republik —, Abteilung Innere Angelegenheiten, aus
gestellt.

(4) Der Nachweis gemäß Abs. 1 hat eine Gültigkeitsdauer 
von 6 Monaten.

Zu § 13 des Personenstandsgesetzes:

§20

Die Eintragung im Ehebuch hat zu enthalten:

1. den Ort und das Datum der Eheschließung;
2. die Vor- und Familiennamen sowie die Geburtsnamen 

der Eheschließenden;
3. das Datum und den Ort der Geburt der Eheschließen

den;
4. die Erklärung der Eheschließenden, daß sie die Ehe mit

einander eingehen wollen;
5. die Erklärung über den gewählten gemeinsamen Fami

liennamen;
6. die Unterschrift der Ehegatten.

§21

Im Ehebuch sind am Rande der Eintragung zu beurkunden:
1. die Beendigung der Ehe;
2. das erneute Entstehen der früheren Ehe;
3. jede Änderung des Namens;
4. jede Berichtigung, Ergänzung und Ungültigkeitserklärung 

der Beurkundung.

§22

In die Eheurkunde sind aufzunehmen:
1. die Bezeichnung, des Standesamtes sowie die Nummer der 

Eintragung im Ehebuch;

2. die Vor- und Familiennamen der Ehegatten sowie deren 
Geburtsnamen;

3. das Datum und der Ort der Geburt der Ehegatten;
4. das Datum der Eheschließung;
5. der gewählte gemeinsame Familienname der Ehegatten.

Zu den §§ 15 und 16 des Personenstandsgesetzes:
§23

Ist der Tod einer Person in keiner der im § 15 Abs. 3 des 
Persönenstandsgesetzes genannten Einrichtung eingetreten, 
ist die Anzeige des Sterbefalles von den Anzeigepflichtigen 
gemäß § 15 Abs. 2 des Personenstandsgesetzes bei dem zustän
digen Standesamt zu Protokoll zu geben.

§24
(1) Die im Totenschein und in der Sterbefallanzeige enthal

tenen Angaben sind auf deren Vollständigkeit zu prüfen. Sind 
darin die für die Beurkundung oder statistische Erfassung 
erforderlichen Angaben nicht enthalten oder bestehen Zwei
fel an deren Richtigkeit, ist der Sachverhalt im Zusammen
wirken mit den zuständigen Organen und Einrichtungen auf
zuklären.

(2) Sind die gesetzlichen Voraussetzungen für die Beurkun
dung erfüllt, ist unverzüglich die Beurkundung vorzunehmen.

§25
Die Eintragung im Sterbebuch hat zu enthalten:

1. den Ort und das Datum der Eintragung;
2. die Vornamen, den Familiennamen und den Geburts

namen des Verstorbenen;
3. die letzte Wohnanschrift des Verstorbenen;
4. das Datum, die Zeit und den Ort des Todes;
5. das Datum und den Ort der Geburt des Verstorbenen;
6. den Familienstand des Verstorbenen; war er zum Zeit

punkt des Todes verheiratet, die Vornamen, den Fami
liennamen und den Geburtsnamen des Ehegatten.

§26
Jede Berichtigung, Ergänzung und Ungültigkeitserklärung 

der Beurkundung ist im Sterbebuch am Rande der Eintra
gung zu beurkunden.я

§27
In die Sterbeurkunde sind aufzunehmen:

1. die Bezeichnung des Standesamtes sowie die Nummer der 
Eintragung im Sterbebuch;

2. die Vornamen, der Familienname und der Geburtsname 
des Verstorbenen;

3. der letzte Wohnort des Verstorbenen;
4. das Datum, die Zeit und der Ort des Todes;
5. das Datum und der Ort der Geburt des Verstorbenen;
6. des Familienstand des Verstorbenen; war er zum Zeit

punkt des Todes verheiratet, die Vornamen, der Fami
lienname und der Geburtsname des Ehegatten.

Zu § 20 des Personenstandsgesetzes:

§28
Wird der tatsächliche Personenstand später bekannt oder 

ermittelt, ist die Eintragung auf Anordnung des staatlichen 
Organs zu berichtigen, das sie veranlaßt hat.

Zu § 23 des Personenstandsgesetzes:

§29
(1) Für die Beurkundung der Erklärung über die Wieder

annahme eines vor der Ehe geführten Familiennamens ge-


